
_ S?3 der Beilegen.~~ __ den ..:,?_~pogr8.J?hi~cl~ Protokollen des 

~ndesrates 

B e r ich t 
des Ausschusses für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 

über den GesetzesbeschllLS des Nations.lrates vom 13. Juli 

1971 iiber ein Bundesgesetz, betreffend das Verbot des 
EinbI'ingcns von gefäh:rlichen Gegenständr:J:n in Zi vj_l·­

luftfcürrzeuge 

1'1i t clem 'Vorliegenden Gesetzesbeschlu...f3 eies Nationalrates 

soll das Einbringen von v/affen, 11uni tion, Sprengmitteln 
und sonstigen' gefährlichen Gegenständen, die zur VOrnahlTIe 

ainer Angriffshandlung ßeeignet sind, in Zivil1uftf8.hr­

zeuge verboten werden .. Zur Durchsetzung dieses Verbotes 
sollen die Sicherheitsbehörden Z1.IT Durchsuchung vo~1. 

Fluggästen, Flugbesatzungsmitgliedern und des Gepäcks 
dieser Personen. ermächtigt ,,;erdep.. 'Übertretungen vrerden 

im Verwaltimgswege mit Gelcistrafen bis zu S 30 .. 000.-

oder Arrest bis zu sechs Wochen geahndet; die eingebrachten 

gefährlichen Gegenstände sind zu Gunsten des Bundes für 

verfallen zu erklären& 
Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 

hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 

19. Juli 1971 in Verhandlung genommen und einstimmig be­
schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der Ausschuß 

für Verfassungs- und Rech~sangelegenheiten den Antrag, der 

Bundesrat wolle beschließen: 
Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 13 .. Juli 

1971 über ein Bundesgesetz, betreffend das Verbot des Ein­

bringens von gefährlichen Gegenständen in Zivilluftfahrzeuge, 

~~rd kein Einspruch erhoben. 

N 0 v a k 
Berichterstatter 

Wien, am 19. Juli 1971 

Dr. Erika S e d a 

Obmannstellvertreter 
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